
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, liebe Eltern! Qualität für Menschen

Ihr Kind besucht (demnächst) eine Förderschule des Landschaftsverbandes Rheinland
(LV ). Als Schulträger übernimmt der LVR die notwendigen Schülerfahrkosten für die
Fahrten zur Schule und zurück. Durch dieses Informationsblatt sollen Sie in kurzer Form
über den Ablauf im Rahmen der LVR-Schülerbeförderung informiert werden.

Für die Übernahme der Schülerfahrkosten erhalten Sie in der Schule einen entsprechen¬

den Antragsvordruck.

Sofern Schülerinnen und Schüler aufgrund Ihrer Behinderung nicht mit öffentlichen Ver¬
kehrsmitteln zur Schule fahren können, wird durch den LVR eine Beförderung im Schul¬
bus organisiert. Für eine reibungslose und gute Beförderung im Schülerspezialverkehr

sind verschiedene Angaben durch die Eltern erforderlich:

Name, Adresse, Telefon-Nummer, Geburtsdatum des Kindes

> Ausweichadresse, falls die Eltern selbst einmal verhindert sein sollten
> Schilderung des Behinderungsbildes, soweit für die Beförderung relevant

(Behinderungsbedingte Besonderheiten bei dem Kind z.B. Epilepsie / Verhal¬
tensauffälligkeiten etc.)

> Ist aufgrund solcher Besonderheiten eine Begleitperson i  Fahrzeug oder eine
Einzelbeförderung notwendig?

> Ist eine besondere Art von Beförderung notwendig? (z.B. in einem speziellen

Kindersitz, im Rollstuhl sitzend, Mitnahme eines Flilfsmittels etc.)
> Für den Fall, dass Ihr Kind im Rollstuhl sitzend befördert wird, werden Anga¬

ben zum Rollstuhl benötigt (z.B. übergroßer Rollstuhl, E-Rollstuhl, Kraftknoten

vorhanden, Crashtest durchgeführt). Bitte wenden Sie sich zwecks Beratung
an die Therapie in der LVR-Förderschule.

> Ist eine qualifizierte Begleitperson (Krankenschwester oder Integrationshelfer)
während der Beförderung notwendig? (z.B. wegen Gabe von Medikamenten)
Hinweis: Die Kosten für eine Krankenschwester oder einen Integrationshelfer
trägt die Krankenkasse bzw. das örtliche Sozialamt oder das örtliche Jugend¬
amt und müssen von den Eltern dort beantragt werden. Der LVR hält entspre¬

chend einen Platz im betreffenden Fahrzeug bereit.

Wird ein schriftlicher Antrag auf Übernah e der Schülerfahrtkosten gestellt und erfolgt
seitens des LVR keine Ablehnung, so gilt der Antrag als angenommen.

Der Ablauf stellt sich wie fol t dar:

Das LVR-Co petence-Center Personenbeförderung erhält von der Schule die

für die Beförderung relevanten Daten des Kindes und plant das Kind in eine
entsprechende Schulbuslinie ein.

> Der Auftrag zur Beförderung des Kindes wird an den betreffenden Unterneh¬
mer gegeben.
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> Der Unternehmer setzt sich mit den Eltern des Kindes in Verbindung bezüglich
Vorstellung und Absprachen zur Beförderung des Kindes.

Bitte haben Sie Verständnis, dass die Unternehmen zum Beginn eines Schul¬

jahres erst ca. 1 Woche vor dem Schulbeginn Auskünfte über die Beförderung
geben und sich auch gerade in den ersten Schulwochen noch Änderungen er¬

geben können - z.B. ein Wechsel zu einem anderen Unternehmen, die Zu¬

sammenstellung der Schulbuslinien und damit auch Änderungen in den Fahr¬
zeiten etc.

Bitte beachten Sie für die reibungslose und zufriedenstellende Beförderung im
Schulbus bitte Folgendes:

> Umzüge, Änderung der Telefon-Nummer etc. der Schule bitte immer frühzeitig

melden.

> Änderungen des Behinderungsbildes des Kindes, soweit diese für die Beförde¬
rung relevant sind, bitte ebenfalls umgehend der Schule melden.

> Sollte ein Kind z.B. aufgrund einer Erkrankung einmal nicht die Schule besu-

• chen können, müssen Schule und Unternehmer bzw. Fahrer hiervon unterrich¬

tet werden.

Bitte beachten Sie auch, dass es z.B. durch Umzüge oder Neuzugänge jederzeit zu Ände¬

rungen in der Zusammenstellung der Schulbuslinien und da it auch zu Umsetzungen auf
andere Schulbuslinien und zu Änderungen der Abhol- und Bringzeiten ko men kann. Das
LVR-Competence-Center Personenbeförderung ist bemüht, solche Änderungen so gering

wie möglich zu halten.

Weitere Informationen finden Sie auch in unserer Broschüre zum Schülerspezi¬

al erkehr „Zuverlässig und sicher zur Schule . Darüber hinaus steht Ihnen die
LVR-Förderschule und das LVR-Competence-Center Personenbeförderung bei

Fragen gerne zur Verfügung.

Ihr LVR-

Competence-Center

Personenbeförderung


